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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Seit der Inkrafttretung der Verordnung zur Anzahl Richterstellen am Bundesstrafgericht
im Jahr 2013 besteht die Möglichkeit, nebenamtliche Strafrichterinnen und Strafrichter
zu wählen. Von dieser Möglichkeit hatte das BStGer via die Wahl eines
italienischsprachigen nebenamtlichen Richters durch die Vereinigte
Bundesversammlung bereits 2014 Gebrauch gemacht. Schon damals war die Wahl damit
begründet worden, dass ein nebenamtlicher Richter oder eine nebenamtliche Richterin
nicht die hauptamtlichen Richterinnen und Richter entlasten, sondern nur dann zum
Einsatz kommen soll, wenn der Spruchkörper aufgrund von Ausstandsregeln nicht
zusammengesetzt werden kann. Das BStGer machte geltend, dass diese Gefahr nicht
nur für die Italienisch sprechenden, sondern auch für die französischsprachigen
Richterinnen und Richter bestehe. Zudem seien die Richterinnen und Richter mit
Hauptsprache Deutsch teilweise von sehr umfangreichen Verfahren absorbiert, was
deren Abkömmlichkeit negativ beeinträchtige. Die GK betonte in ihrem Bericht zur
Wahl zweier nebenamtlicher Bundesstrafrichter mit französischer und deutscher
Hauptsprache, dass diese nur sehr selten zum Einsatz kommen werden. Auf ihre
Stellenausschreibung hatten sich insgesamt 13 Personen beworben (10 Männer, 3
Frauen). Weil sich auf die französischsprachige Stelle nur drei Personen und für beide
Stellen insgesamt nur wenig Frauen beworben hatten, wurde die französische Stelle ein
weiteres Mal ausgeschrieben, worauf sich ein weiterer Bewerber und eine Bewerberin
meldeten.
Anders als bei der Besetzung der italienischsprachigen Stelle im Jahr 2014 führte die GK
bei der anstehenden Besetzung auch parteipolitische Überlegungen ins Feld: Mit
Andrea Blum (svp) für die deutschsprachige und Bertrand Perrin (fdp) für die
französischsprachige Stelle würden zwei Personen empfohlen, die die Untervertretung
von SVP (-0.90 Stellen) und FDP (-0.56 Stellen) abmilderten. Lediglich die SP (-0.67
Stellen) hätte ebenfalls einen Anspruch. Mit der Wahl einer Frau und eines Mannes
würde auch der Geschlechtergerechtigkeit Genüge getan. 
Alle Fraktionen unterstützten die Auswahl, und die neue nebenamtliche Strafrichterin
und der neue nebenamtliche Strafrichter wurden entsprechend mit 172 von 201 (Blum)
bzw. 195 von 201 gültigen Stimmen gewählt. Der Unterschied der Stimmenzahl dürfte
sich mit der Parteifarbe von Andrea Blum erklären lassen. 1

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2016
MARC BÜHLMANN

Mit der Revision des Bundesgesetzes über das Bundesgericht war auch die Schaffung
einer Berufungskammer am Bundesstrafgericht (BStGer) beschlossen worden, die mit
zwei ordentlichen und maximal zehn nebenamtlichen Richterinnen und Richtern
besetzt werden soll. Ebendiese Neubesetzung stand mit der Wahl der Mitglieder der
neuen Berufungskammer in der Sommersession 2018 auf der Traktandenliste der
Vereinigten Bundesversammlung. Die GK erachtete es nach Rücksprache mit dem
BStGer als sinnvoll, die ordentlichen Richterstellen mit drei Teilzeitpensen zu besetzen,
um garantieren zu können, dass alle drei Amtssprachen vertreten sind. Allerdings
fanden sich unter den 62 Bewerbungen (davon waren 24 von Frauen) nur  deutsch-
bzw. italienischsprachige Kandidierende, die sich für die ordentlichen Richterstellen als
geeignet erwiesen. Die GK empfahl deshalb Andrea Blum (svp) als deutschsprachige, mit
einem 80-Prozent-Pensum ausgestattete sowie Claudia Solcà (cvp) als
italienischsprachige, mit einem 50-Prozent-Pensum ausgestattete ordentliche
Richterin. Die Stelle für ein französischsprachiges ordentliches Gerichtsmitglied blieb
vakant und wurde mit einem 60- bis 70-Prozent-Pensum erneut ausgeschrieben. Die
prozentuale Begrenzung ergab sich aus dem Umstand, dass insgesamt nicht mehr als
zwei Vollzeitstellen besetzt werden durften. Auf die Sprachverteilung wurde auch bei
der Auswahl der nebenamtlichen Richterinnen und Richter geachtet: Die GK empfahl
fünf deutschsprachige (Tom Frischknecht, sp; Beatrice Kolvodouris Janett, fdp; Barbara
Loppacher, sp; Marcia Stucki, svp und Petra Venetz, cvp), drei französischsprachige
(Frédérique Bütikofer Repond, cvp; Jean-Paul Ros, sp und Jean-Marc Verniory, cvp)
und ein italienischsprachiges (Rosa Maria Cappa, fdp) nebenamtliches Gerichtsmitglied.

Die beiden ordentlichen Richterinnen erhielten 192 (Blum) bzw. 187 (Solcà) von 199
gültigen Stimmen. Bei den nebenamtlichen Richterinnen und Richtern, die gemeinsam

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2018
MARC BÜHLMANN
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gewählt wurden, erhielten die SP-Mitglieder etwas weniger Stimmen (187 bis 189) als die
restlichen Kandidatinnen und Kandidaten (192 bis 199 Stimmen), übersprangen aber das
absolute Mehr (101 Stimmen) ebenfalls problemlos. 2

Zur Wahl eines nebenamtlichen Richters ans Bundesstrafgericht empfahl die GK
Adrian Urwyler (cvp). Weil Andrea Blum (svp) und Claudia Solcà (cvp) zu ordentlichen
Richterinnen an der neuen Berufungskammer des BStGer gewählt worden waren,
mussten zwei der drei Stellen für nebenamtliche Richterinnen oder Richter neu besetzt
werden und zwar je eine mit einer Person deutscher bzw. italienischer Muttersprache.
Da es für die Stelle des italienischen Amtes keine genügend qualifizierten Bewerbungen
gegeben hatte, entschied die GK, lediglich die Stelle mit Hauptsprache Deutsch zu
besetzen und für die andere Stelle eine erneute Ausschreibung vorzunehmen. Adrian
Urwyler erfülle alle Voraussetzungen für diese deutschsprachige Stelle, erklärte die GK.
Nicht zuletzt sei er Mitglied der CVP, einer der am BStGer untervertretenen Parteien.
Die Vereinigte Bundesversammlung wählte Urwyler mit 163 von 167 eingelangten
Wahlzetteln (4 blieben leer) für den Rest der Amtsperiode 2016 bis 2021. 3

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2018
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession 2019 hatte die Vereinigte Bundesversammlung eine Ersatzwahl
des Präsidiums des Bundesstrafgerichts vorzunehmen. Diese war aus zweierlei
Gründen besonders: Erstens würden die von der Gerichtskommission (GK)
vorgeschlagenen Stephan Blättler (Präsident; svp, ZH) und Sylvia Frei (Vizepräsidentin;
svp, TG/ZH) lediglich für neun Monate, also bis zum Abschluss der regulären
Amtsperiode Ende 2019, gewählt. Dies, weil der amtierende Präsident Tito Ponti (fdp, TI)
per 30. Juni 2019 zurücktreten wollte und der 2017 gewählte Vizepräsident Giuseppe
Muschietti (fdp, TI) in der Herbstsession 2018 ans Bundesgericht gewählt worden war.
Der zweite Grund betraf die Partei der beiden neu zu Wählenden: Die Zugehörigkeit
beider Kandidierenden zur SVP stellte insofern ein Problem dar, als dadurch die
Verwaltungskommission des BStGer lediglich aus deutschsprachigen Mitgliedern der
SVP bestünde. Neben Frei und Blättler sässe nämlich auch Andrea Blum (svp, LU) im
Leitungsorgan. Die Kommission betonte, dass sie keineswegs an den Kompetenzen der
drei Personen zweifle und es schwierig sei, ein Dreiergremium ausgewogen zu
besetzen. In einem föderalen System müsse das Prinzip der angemessenen Vertretung
aber eingehalten werden. Aus diesem Grund dürfe diese «einseitige Wahl» nur eine
Übergangslösung sein, die nur aufgrund der Ausnahmesituation akzeptiert werde. Die
Empfehlung wurde von allen Fraktionen, mit Ausnahme der grünen Fraktion,
gutgeheissen – womit sich wohl zumindest ein Teil der 23 leeren Wahlzettel erklären
lassen, die neben den 186 gültigen eingereicht worden waren. Während Blättler 185
Stimmen erhielt – eine Stimme fiel auf Diverse – stand der Name Frei auf allen 186
Wahlzetteln. 4

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2019
MARC BÜHLMANN

Mit der Revision des Bundesgesetzes über das Bundesgericht hatte das Parlament im
März 2017 eine Berufungskammer am Bundesstrafgericht geschaffen. Da sich gezeigt
hatte, dass die zwei Vollzeitstellen, die mittels Teilpensen dreier Richterinnen oder
Richtern mit Muttersprache deutsch, französisch und italienisch besetzt werden
sollten, nicht ausreichten bzw. die französischsprachige Stelle Mangels geeigneter
Bewerbungen gar nicht besetzt werden konnte, hatten die Räte in der wohl am
schnellsten erledigten parlamentarischen Initiative aller Zeiten in der Wintersession
2018 eine weitere Vollzeitstelle geschaffen. Damit war der Weg frei für die Besetzung
der Berufungskammer durch ein französischsprachiges Mitglied. Diesmal gingen
immerhin fünf Bewerbungen ein, von denen sich die GK für Olivier Thormann (fdp)
entschied. Die Kommission begründete ihre Wahl mit der fachlichen und sprachlichen
Eignung Thormanns sowie seinem Geschlecht, seiner Herkunft und seiner
Parteizugehörigkeit. Das Dreiergremium bestehe nun aus einem Westschweizer FDP-
Mann, einer SVP-Vertreterin aus dem Kanton Luzern (Andrea Blum) sowie einer Tessiner
CVP-Vertreterin (Claudia Solcà). In der Presse fand die Wahl Thormanns Erwähnung,
weil er als Chef der Abteilung Wirtschaftskriminalität bei der Bundesanwaltschaft Ende
2018 freigestellt worden war. Der Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung wurde damals
zwar entkräftet, Thormann kehrte allerdings nicht mehr in seine Funktion zurück. Dieser
Umstand könnte eine Erklärung für die 36 leeren Wahlzettel sein, die bei dieser Wahl
ans Bundesstrafgericht neben den 164 gültigen – alle mit einem Thormann-Votum –
eingelegt wurden. 5

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Mit dem Ordnungsantrag der Sozialdemokratischen Fraktion, die Wahl des Präsidiums
und des Vizepräsidiums am Bundesstrafgericht zu verschieben, wurden Richterwahlen
nach der umstrittenen Ersatzwahl ans Bundesgericht im Sommer bereits zum zweiten
Mal im Jahr 2019 entgegen der normalen Routine zu einem stark debattierten Geschäft.
Die Sprecherinnen und Sprecher aller Fraktionen – mit Ausnahme der GLP-Fraktion –
meldeten sich vor der Abstimmung über den Ordnungsantrag der SP-Fraktion zu Wort.
Zwei Elemente wurden in den Voten hervorgehoben: Erstens wurde kritisiert, dass
sowohl die für die Wahl zur BStGer-Präsidentin vorgeschlagene aktuelle Vizepräsidentin
Sylvia Frei als auch der für die Wahl zum BStGer-Vizepräsidenten vorgeschlagene
aktuelle Präsident Stephan Blättler der SVP angehören, und zweitens stiess man sich
daran, dass beide deutschsprachig waren. Bereits bei ihrer ausserordentlichen Wahl zu
Präsident und Vizepräsidentin in der Frühjahrssession 2019 hatten diese beiden
Umstände zu reden gegeben und die GK hatte damals betont, dass dies nur eine
vorübergehende Lösung sein könne. Nun habe aber das BStGer mit grosser Mehrheit (16
der 19 anwesenden Richterinnen und Richter) der GK den Antrag gestellt, das damals
gewählte Präsidium für die Amtsperiode 2020-2021 zu bestätigen, so die GK in ihrem
Bericht. Im Dreiergremium werde zudem mit Olivier Thormann ab 2020 ein
französischsprachiges FDP-Mitglied sitzen – mit Andrea Blum fand sich aktuell ein
drittes deutschsprachiges SVP-Mitglied im Gerichtspräsidium. Die GK bedauere zwar
«ausserordentlich», dass das Gericht nicht auf ihre Kritik bezüglich einer zu einseitigen
Auswahl eingegangen sei. In Anbetracht der starken Gerichtsmehrheit, die den Antrag
stütze, und weil es keine anderen Kandidaturen gebe, schlage sie Frei und Blättler
trotzdem zur Wahl vor. Die Nichtberücksichtigung der Mehrsprachigkeit und die
einseitige Parteivertretung wurde von allen Fraktionssprecherinnen und -sprechern –
mit Ausnahme von Thomas Aeschi (svp, ZG) – angeprangert. Zu reden gab freilich noch
ein zweites Element. Tags zuvor war nämlich in der Aargauer Zeitung über einen
«Sittenzerfall in Bellinzona» berichtet worden. Die Gerichtsleitung des
Bundesstrafgerichts leiste einer «Privilegien- und Günstlingswirtschaft» Vorschub,
gegen die sich niemand zu wehren traue. Die «Dominanz einer Partei, der SVP», habe
dafür gesorgt, dass die Gewaltenteilung nicht mehr eingehalten würde. Die Zeitung
zitierte einen Kritiker mit folgenden Worten: «Wir machen uns ernsthaft Sorgen um die
Institution. Die Unabhängigkeit des Gerichts ist nicht mehr gegeben.» Eben diese Sorge
um die Institution wurde auch in den Fraktionsvoten zum Ausdruck gebracht. Während
die einen dafür plädierten, den Problemen vor der Wahl nachgehen zu müssen und
diese deshalb verschieben zu wollen, warnten die anderen davor, das BStGer bei einer
Verschiebung führungslos zu lassen. Das Prozedere rund um den Ordnungsantrag führte
dazu, dass die Wahlen noch stärker in die Länge gezogen wurden, mussten doch die
Ständerätinnen und -räte, die für die Vereinigte Bundesversammlung jeweils an der
Rückwand des Nationalratssaals Platz nehmen, einzeln durch Zuruf Stellung nehmen,
während die Nationalrätinnen und -räte elektronisch abstimmen konnten. Den
Ordnungsantrag der SP-Fraktion unterstützten 94 vorwiegend links-grüne Mitglieder (14
aus dem Ständerat und 80 aus dem Nationalrat), dagegen sprachen sich 140 Mitglieder
(30 aus dem Ständerat und 110 aus dem Nationalrat) aus. 
Bei der anschliessenden Wahl fielen dann die zahlreichen leeren Stimmen auf. Sylvia
Frei wurde mit 117 von 234 eingelangten Stimmen gewählt, wobei deren 116 leer blieben
und 1 ungültig war. Auf Stephan Blättler entfielen 119 von 120 gültigen Stimmen. Bei ihm
waren von den 234 eingelangten Stimmzetteln 114 leer geblieben und einer enthielt
einen anderen Namen. In den Medien wurde kommentiert, dass die Vorkommnisse in
Bellinzona nun wohl genauer unter die Lupe genommen würden. 6

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2019
MARC BÜHLMANN

1) AB NR, 2016, S. 1227(2); Bericht GK vom 8.6.16
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